
II. Amtliche Veröffentlichungen
Bereinigung von veröffentlichten 

Justizverwaltungsvorschriften

AV d. MJEVG v. 21. März 2018 – II 323/1032-2-3-2 – 
(SchlHA S. 131)

Die in den Schleswig-Holsteinischen Anzeigen veröffent-
lichten Verwaltungsvorschriften, die nicht in der Anlage zu die-

sem Heft aufgeführt sind, setze ich, soweit ich sie erlassen 
habe und sie nicht schon früher ihre Gültigkeit verloren haben, 
hiermit außer Kraft.

Die als Anlage zu der Allgemeinen Verfügung vom 28. März 
2017 – II 323/1032-2 – (SchlHA S. 169) herausgegebene Liste 
über die Bereinigung von veröffentlichten Verwaltungsvor-
schriften wird hierdurch gegenstandslos.

Gerichte

Ernannt:  Zur Oberregierungsrätin: Oberamtsrätin Kirsten 
Haack, Landgericht Lübeck.

Zur Justizamtfrau: Justizoberinspektorin Marina Elsasser, 
Amtsgericht Pinneberg.

Zur Justizoberwachtmeisterin: Justizoberwachtmeisteran-
wärterin Miriam Warnke, Amtsgericht Schleswig.

Versetzt :  Justizoberinspektor Marc Pöhlmann von dem 
Amtsgericht Kiel an das Ministerium für Justiz, Europa, Ver-
braucherschutz und Gleichstellung.

Versetzung in den Ruhestand: Justizhauptsekretär 
Peter Braczek, Amtsgericht Meldorf; Erster Justizhauptwacht-
meister Wolfgang Krath, Landgericht Kiel.

Eintr i tt  in den Ruhestand: Justizamtsinspektor mit 
Amtszulage Norbert Treske, Landgericht Kiel

Arbeitsgerichtsbarkeit

Versetzung in den Ruhestand: Amtsrat Manfred 
Raddatz, Arbeitsgericht Kiel.

Staatsanwaltschaften

Ernannt: Zur Staatsanwältin: Richterin Linda Franziska 
Vollstädt, Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht Flensburg; 
Richterin Ann-Sofie Portius, Staatsanwaltschaft bei dem Land-
gericht Lübeck.

Zum Justizhauptwachtmeister: Justizoberwachtmeister 
Manuel Wissing, Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht 
Flensburg.

Versetzt :  Justizoberinspektorin Maria Kunz vom Amtsge-
richt Hamburg an die Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht 
Lübeck.

Vollzugsanstalten

Eintr i tt  in den Ruhestand mit  Ablauf des Monats 
Dezember 2017: Justizamtsinspektor Utz Sternberg, JVA 
Lübeck; Hauptwerkmeister Harald Dohm, JVA Kiel.

Eintr i tt  in den Ruhestand mit  Ablauf des Monats 
Januar 2018: Justizamtsinspektor Peter Möller, JVA Kiel.

Notare

Ernannt:  Zur Notarin: Diana Bade, Wedel.
Zum Notar: John Patrick Jebens, Marne; Steffen Lohse, 

Lütjenburg; Dr. Arndt Franke, Norderstedt; Knut Ebel, Neu-
münster,

Notaramt er loschen: Hans-Peter Hennerici, Kiel; Hel-
mut Marquardt, Oldenburg i. H.

Zweite Staatsprüfung für Juristen;

bestanden im Monat Februar/März 2018: Februar 2018: 
Oliver Daum, Kiel; Iris Eichstaedt, Kiel; Dr. Ann-Sophie Plate,  
Hamburg; Munja Dethlefsen, Eutin; Johannes Koch, Kiel;  
Johanna Klenz, Kiel; Niklas Reinecker, Flensburg; Christian Hopf,  
Kiel; Emma Harms, Kiel; Martha Dirnaichner, Kiel; Dr. Sascha  
Scheikholeslami-Sabzewari, Kiel; Sarah Kristin Stritzel, Kiel;  
David Seidel, Kiel; Marie-Luise Sommer, Kiel; Marc Gorny, 
Hamburg; Janna Kristina Rohm, Kiel; Merle Schomaker-Pfeil, 
Altenholz. März 2018: Reenke Bäumer, Kiel; Janina Hollitzer, 
Schwentinenthal; Charikllia Tsakiridou, Kiel; Dr. Lars Koppe, 
Kronshagen; Hilke Ehmsen, Kiel; Sina Kühl, Bremen; Anna-
belle Lagotka, Kiel; Alexander Harder, Alt Duvenstedt; John 
Sühring, Süderlügum; Gregor Neumann, Glücksburg; Daniel 
Wagner, Hamburg; Thomas Hertig, Hamburg; Gesine Ohst, 
Kiel; Anna Theresa Struck-Berghäuser, Kiel; Julia Elter, Kiel.

III. Personalnachrichten

Bek. d. MJEVG vom 3. April 2018 – II 334/5112-E-1-26
(SchlHA 2018 S. 131)

Allgemeine Hinweise
Die Landesregierung setzt sich für die Beschäftigung von 

Menschen mit Behinderung ein. Schwerbehinderte und ihnen 
Gleichgestellte werden bei entsprechender Eignung bevor-
zugt berücksichtigt.

Die Landesregierung ist bestrebt, ein Gleichgewicht zwi-
schen weiblichen und männlichen Beschäftigten in der Lan-
desverwaltung und im Justizdienst zu erreichen. Sie bittet 
deshalb geeignete Frauen, sich zu bewerben und weist darauf 
hin, dass Frauen bei gleichwertiger Eignung, Befähigung und 
fachlicher Leistung vorrangig berücksichtigt werden.

Es besteht die Möglichkeit zur Teilzeitbeschäftigung.
Wegen der Einzelheiten wird auf die Allgemeine Verfügung 

vom 9. September 1970 (SchlHA S. 206), geändert durch All-
gemeine Verfügung vom 30. Dezember 1971 (SchlHA 1972 
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S. 22), verwiesen.
Bewerbungen für die nachfolgend genannten Planstellen 

werden erbeten binnen drei Wochen ab Datum dieser Be-
kanntmachung. Gleichzeitig wird um Mitteilung der aktuellen 
Privatanschrift gebeten.

1. Bekanntmachung
Ich sehe Bewerbungen entgegen für die planmäßige Be-

setzung von

1 Stelle der BesGr. R 1 mit Amtszulage für eine Staatsan-
wältin oder einen Staatsanwalt – als Gruppenleiterin oder 
Gruppenleiter bei einer Staatsanwaltschaft bei einem Land-
gericht – bei der Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht 
Kiel.

2. Bekanntmachung:
Ich sehe Bewerbungen entgegen für die planmäßige Be-

setzung von
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1 Stelle der BesGr. R 1 für eine Staatsanwältin oder einen 
Staatsanwalt bei der Staatsanwaltschaft bei dem Landge-
richt Flensburg.

Die Ausschreibung richtet sich ausschließlich an schles-
wig-holsteinische Richte-rinnen und Richter auf Probe im 
staatsanwaltschaftlichen Dienst.

3. Bekanntmachung:
Ich sehe Bewerbungen entgegen für die planmäßige Be-

setzung von

1 Stelle der BesGr. R 1 für eine Staatsanwältin oder einen 
Staatsanwalt bei der Staatsanwaltschaft bei dem Landge-
richt Lübeck.

Die Ausschreibung richtet sich ausschließlich an die mit dem 
Ziel der Versetzung nach Schleswig-Holstein abgeordneten 
Staatsanwältinnen und Staatsanwälte.

––––––––––––––

Einstellung von Anwärterinnen und Anwärtern für 
die Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt

(vormals: mittlerer Justizdienst)
des Landes Schleswig-Holstein im Jahre 2019

Bek. d. Präs. d. SchlHOLG v. 12. März 2018 – 2326 – 29 – 
(SchlHA 2018 S. 132)

I.
 Die Justizverwaltung des Landes Schleswig-Holstein stellt 
zum 1.8.2019 Justizobersekretäranwärterinnen und Justiz- 
obersekretäranwärter für die Laufbahngruppe 1, zweites Ein-
stiegsamt (vormals: mittlerer Justizdienst), ein.
 Die Voraussetzungen für die Zulassung zum Vorbereitungs- 
dienst für diese Laufbahn ergeben sich aus der Landesver-
ord- nung über die Laufbahnen der Beamtinnen und Beamten 
in Schleswig-Holstein (Allgemeine Laufbahnverordnung –  
ALVO –) vom 19.5.2009 (GVOBl Schl.-H. 2009, S. 236) in Ver-
bindung mit der gültigen Landesverordnung über die Lauf-
bahn, Aus- bildung und Prüfung der Justizfachwirtinnen und 
Justizfach- wirte des Landes Schleswig-Holstein (LAPOJFW) 
aktuell vom 6.12.2012 ( GVOBl Schl.-H. 2012, S. 761 ) in der 
jeweils gülti- gen Fassung.
 Es ist geplant, den Ausbildungsablauf und die LAPO JFW 
zum 1.8.2019 zu ändern. Nach Änderung wird die aktuelle Fas-
sung der LAPO JFW auf der Homepage des Schleswig- Hol-
steinischen Oberlandesgerichts veröffentlicht.
 Die Bewerberinnen und Bewerber müssen
1. die gesetzlichen Voraussetzungen für die Berufung in das 

Beamtenverhältnis erfüllen, also
 a) Deutsche oder Deutscher im Sinne des Artikels 116 des 

Grundgesetzes sein oder eine andere Staatsangehörig- 
keit i.S.v. § 7 Beamtenstatusgesetz besitzen,

 b) die Gewähr dafür bieten, dass sie jederzeit für die frei- 
heitliche demokratische Grundordnung im Sinne des 
Grundgesetzes eintreten;

2.  mindestens den erfolgreichen Abschluss der Realschule 
oder den erfolgreichen Besuch einer Hauptschule und eine 
für die Laufbahn förderliche abgeschlossene Berufsaus- 
bildung oder einen als gleichwertig anerkannten Bildungs- 
stand nachweisen;

3.  körperlich geeignet erscheinen; dabei darf von schwerbe- 
hinderten Bewerberinnen und Bewerbern nur das für die 
Laufbahn erforderliche Mindestmaß körperlicher Rüstigkeit 
verlangt werden;

4.  hinreichende Schreibmaschinenkenntnisse von mindes- 
tens 180 Anschlägen pro Minute nachweisen; dieser Nach- 

weis kann noch bis zum Ende des ersten Ausbildungsab- 
schnitts geführt werden.

5.  gute Rechtschreibkenntnisse besitzen,
6.  Organisationsfähigkeit, eine gute Auffassungsgabe, Ko-

operations-, Kritik- und Kommunikationsfähigkeit, sowie 
emotionale Stabilität und in hohes Maß an Motivation mit- 
bringen.

II.
 Der vor der Laufbahnprüfung abzuleistende Vorbereitungs- 
dienst als Justizobersekretäranwärterin oder Justizoberse-
kretäranwärter im Beamtenverhältnis auf Widerruf dauert  
24 Monate.
 Während des Vorbereitungsdienstes werden Anwärterbe-
züge gezahlt.

III.
 Bewerbungen sind unter Beifügung folgender Unterlagen 
an die Präsidentin des Schleswig-Holsteinischen Oberlandes-
gerichts, Gottorfstraße 2, 24837 Schleswig, zu richten:

1. ein aussagekräftiges Anschreiben mit einer kurzen Darstel-
lung der Gründe für die Berufswahl,

2. ein von der Bewerberin oder dem Bewerber handschriftlich 
verfasster, tabellarischer Lebenslauf,

3. Fotokopie des Abschluss- oder der Abgangszeugnisse 
der zuletzt besuchten Schule; liegt dies noch nicht vor, zu- 
nächst das letzte Schulzeugnis,

4. ggf. Nachweise und Zeugnisse über berufliche Tätigkeiten 
seit der Schulentlassung.

5. Auf die Vorlage von Lichtbildern/Bewerbungsfotos verzich- 
ten wir ausdrücklich und bitten daher, hiervon abzusehen.“

 Bewerberinnen und Bewerber, die sich bereits im Justiz-
dienst befinden, reichen ihr Gesuch unter Beifügung der vor-
genannten Bewerbungsunterlagen auf dem Dienstwege ein. 
Eine Eignungsbeurteilung wird von Amts wegen angefordert. 
Bewerberinnen und Bewerber aus der Laufbahngruppe 1, 
erstes Einstiegsamt (vormals: einfacher Justizdienst) sollen 
bei Ausbildungsbeginn eine Mindestdienstzeit von 3 Jahren 
haben. Sie haben außerdem einen Test in Rechtschreibung, 
Mathematik und freier Textformulierung abzulegen.
 Die Bewerbungen sind bis zum 31.8.2018 einzureichen.

IV.
 In Ausnahmefällen können Einstellungen auch noch zu 
einem späteren Zeitpunkt erfolgen. 

V.
 Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden 
bei entsprechender Eignung bevorzugt eingestellt.

VI.
 Ausdrücklich begrüßen wir es, wenn sich Menschen mit  
Migrationshintergrund bei uns bewerben.

––––––––––––––

Ausschreibungsrücknahme

Bek. d. Präs. d. Schl.-Holst. Oberlandesgerichts vom  
15. März 2018 – 2341 E – 1 SH

(SchlHA 2018 S. 132)

Die Ausschreibung der mit Bek. d. Präs. d. Schl.-Holst. OLG 
vom 7. Februar 2018 – 2341 E – 1 SH – ausgeschriebenen
1 Stelle – für eine Anwärterin oder einen Anwärter im Land-

gerichtsbezirk Lübeck (ohne Amtsgericht Lübeck) zum Vor-
bereitungsdienst für die Gerichtsvollzieherlaufbahn
nehme ich zurück.
Die Ausschreibung aller weiteren Stellen bleibt hiervon un-

berührt.
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Bek. d. Präs. d. SchlHOLG v. 27. März 2018 – 5112 Eb – 394
(SchlHA 2018 S. 133)

 1. Bekanntmachung:
 Ich sehe Bewerbungen entgegen für die planmäßige Be-
setzung von

3 Stellen – fliegend – der BesGr. A 13 – mit Amtszulage – für 
Justizoberamtsrätinnen bzw. Justizoberamtsräte, die über-
wiegend in Zwangsversteigerungs-, Zwangsverwaltungs-, 
Insolvenz-, Grundbuch-, Register-, Familien-, Betreuungs- 
bzw. Nachlasssachen tätig sind, 

1 Stelle der BesGr. A 11 für eine Justizamtfrau bzw. einen 
Justizamtmann bei dem Schleswig-Holsteinischen Ober-
landesgericht in Schleswig,

3 Stellen – fliegend – der BesGr. A 13 für Justizoberamts-
rätinnen bzw. Justizoberamtsräte im Landgerichtsbezirk 
Flensburg,

6 Stellen – fliegend – der BesGr. A 12 für Justizamtsrätinnen 
bzw. Justizamtsräte im Landgerichtsbezirk Flensburg,

3 Stellen – fliegend – der BesGr. A 11 für Justizamtfrauen 
bzw. Justizamtmänner im Landgerichtsbezirk Flensburg,

1 Stelle – fliegend – der BesGr. A 13 für eine Justizoberamts-
rätin bzw. einen Justizoberamtsrat im Landgerichtsbezirk 
Itzehoe,

3 Stellen – fliegend – der BesGr. A 12 für Justizamtsrätinnen 
bzw. Justizamtsräte im Landgerichtsbezirk Itzehoe,

4 Stellen – fliegend – der BesGr. A 11 für Justizamtfrauen 
bzw. Justizamtmänner im Landgerichtsbezirk Itzehoe,

3 Stellen – fliegend – der BesGr. A 13 für Justizoberamtsrä-
tinnen bzw. Justizoberamtsräte im Landgerichtsbezirk Kiel 
(ohne Amtsgericht Kiel), 

1 Stelle – fliegend – der BesGr. A 12 für eine Justizamtsrätin 
bzw. einen Justizamtsrat im Landgerichtsbezirk Kiel (ohne 
Amtsgericht Kiel),

3 Stellen – fliegend – der BesGr. A 11 für Justizamtfrauen 
bzw. Justizamtmänner im Landgerichtsbezirk Kiel (ohne 
Amtsgericht Kiel), 

1 Stelle – fliegend – der BesGr. A 13 für eine Justizoberamts-
rätin bzw. einen Justizoberamtsrat im Landgerichtsbezirk 
Lübeck (ohne Amtsgericht Lübeck), 

2 Stellen – fliegend – der BesGr. A 12 für Justizamtsrätinnen 
bzw. Justizamtsräte im Landgerichtsbezirk Lübeck (ohne 
Amtsgericht Lübeck),

2 Stellen – fliegend – der BesGr. A 11 für Justizamtfrauen 
bzw. Justizamtmänner im Landgerichtsbezirk Lübeck (ohne 
Amtsgericht Lübeck), 

1 Stelle der BesGr. A 12 für eine Justizamtsrätin bzw. einen 
Justizamtsrat bei dem Amtsgericht Lübeck,

1 Stelle der BesGr. A 12 für eine Justizamtsrätin bzw. einen 
Justizamtsrat bei dem Amtsgericht Kiel,

1 Stelle – fliegend – der BesGr. A 9 mit Amtszulage für eine 
Obergerichtsvollzieherin bzw. einen Obergerichtsvollzieher 
im Landgerichtsbezirk Flensburg,

1 Stelle – fliegend – der BesGr. A 9 mit Amtszulage für eine 
Obergerichtsvollzieherin bzw. einen Obergerichtsvollzieher 
im Landgerichtsbezirk Itzehoe,

1 Stelle – fliegend – der BesGr. A 9 mit Amtszulage für eine 
Obergerichtsvollzieherin bzw. einen Obergerichtsvollzieher 
im Landgerichtsbezirk Lübeck (ohne Amtsgericht Lübeck),

1 Stelle – fliegend – der BesGr. A 9 mit Amtszulage für eine 
Obergerichtsvollzieherin bzw. einen Obergerichtsvollzieher 
im Landgerichtsbezirk Kiel (ohne Amtsgericht Kiel),

2 Stellen – fliegend – der BesGr. A 9 mit Amtszulage für eine 
Obergerichtsvollzieherin bzw. einen Obergerichtsvollzieher 
am Amtsgericht Lübeck,

2  Stellen – fliegend – der BesGr. A 9 für eine Obergerichts-
vollzieherin bzw. einen Obergerichtsvollzieher im Landge-
richtsbezirk Lübeck (ohne Amtsgericht Lübeck),

3 Stellen – fliegend – der BesGr. A 9 für eine Obergerichts-
vollzieherin bzw. einen Obergerichtsvollzieher im Landge-
richtsbezirk Kiel (ohne Amtsgericht Kiel),

2 Stellen – fliegend – der BesGr. A 9 für eine Obergerichts-
vollzieherin bzw. einen Obergerichtsvollzieher im Landge-
richtsbezirk Itzehoe,

1 Stelle – fliegend – der BesGr. A 9 für eine Obergerichtsvoll-
zieherin bzw. einen Obergerichtsvollzieher am Amtsgericht 
Kiel,

1 Stelle – fliegend – der BesGr. A 9 mit Amtszulage für eine 
Justizamtsinspektorin bzw. einen Justizamtsinspektor im 
Landgerichtsbezirk Itzehoe,

1 Stelle – fliegend – der BesGr. A 9 mit Amtszulage für eine 
Justizamtsinspektorin bzw. einen Justizamtsinspektor im 
Landgerichtsbezirk Lübeck (ohne Amtsgericht Lübeck),

2 Stellen der BesGr. A 9 mit Amtszulage für Justizamtsin-
spektorinnen bzw. Justizamtsinspektoren bei dem Amts-
gericht Kiel ,

4 Stellen – fliegend – der BesGr. A 9 für Justizamtsinspekto-
rinnen bzw. Justizamtsinspektoren im Landgerichtsbezirk 
Itzehoe,

2 Stellen – fliegend – der BesGr. A 9 für Justizamtsinspekto-
rinnen bzw. Justizamtsinspektoren im Landgerichtsbezirk 
Kiel (ohne Amtsgericht Kiel),

1 Stelle – fliegend – der BesGr. A 9 für eine Justizamtsinspek-
torin bzw. einen Justizamtsinspektor im Landgerichtsbezirk 
Lübeck (ohne Amtsgericht Lübeck),

6 Stellen – fliegend – der BesGr. A 8 für Justizhauptsekre-
tärinnen bzw. Justizhauptsekretäre im Landgerichtsbezirk 
Itzehoe,

4 Stellen – fliegend – der BesGr. A 8 für Justizhauptsekre-
tärinnen bzw. Justizhauptsekretäre im Landgerichtsbezirk 
Kiel (ohne Amtsgericht Kiel),

4 Stellen – fliegend – der BesGr. A 8 für Justizhauptsekre-
tärinnen bzw. Justizhauptsekretäre im Landgerichtsbezirk 
Lübeck (ohne Amtsgericht Lübeck),

1 Stelle der BesGr. A 8 für eine Justizhauptsekretärin bzw. 
einen Justizhauptsekretär bei dem Amtsgericht Kiel.

Die Landesregierung setzt sich für die Beschäftigung von 
Menschen mit Behinderung ein. Sie werden bei entspre-
chender Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Es besteht die Möglichkeit zur Teilzeitbeschäftigung. 
Die Landesregierung ist bestrebt, ein Gleichgewicht zwischen 
weiblichen und männlichen Beschäftigten in der Landesver-
waltung und im Justizdienst zu erreichen. Frauen werden bei 
gleichwertiger Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung 
vorrangig berücksichtigt.
Wegen der Einzelheiten verweise ich auf die Allgemeine Ver-
fügung vom 9. September 1970 – SchlHA S. 206 – in Verbin-
dung mit der Allgemeinen Verfügung vom 30. Dezember 1971 
– SchlHA 1972 S. 22 –.
Bewerbungen werden erbeten bis zum 31. Mai 2018.
Gleichzeitig bitte ich um Mitteilung der aktuellen Privatan-
schrift.

  2. Bekanntmachung
  Ich sehe Bewerbungen entgegen für die planmäßige Be-
setzung von

2 Stellen der BesGr. A 11 für Sozialamtfrauen bzw. Sozialamt-
männer im Sozialdienst in der Bewährungshilfe bei dem 
Landgericht Lübeck,
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2 Stellen der BesGr. A 11 für Sozialamtfrauen bzw. Sozialamt-
männer im Sozialdienst in der Bewährungshilfe bei dem 
Landgericht Kiel,

1 Stelle der BesGr. A 12 für eine Justizamtsrätin bzw. einen 
Justizamtsrat im Sozialdienst in der Bewährungshilfe bei 
dem Landgericht Flensburg,

1 Stelle der BesGr. A 11 für eine Justizamtfrau bzw. einen 
Justizamtmann im Sozialdienst in der Bewährungshilfe bei 
dem Landgericht Flensburg.

Die Landesregierung setzt sich für die Beschäftigung von 
Menschen mit Behinderung ein. Sie werden bei entspre-
chender Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Es besteht die Möglichkeit zur Teilzeitbeschäftigung. 
Die Landesregierung ist bestrebt, ein Gleichgewicht zwischen 
weiblichen und männlichen Beschäftigten in der Landesver-
waltung und im Justizdienst zu erreichen. Frauen werden bei 
gleichwertiger Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung 
vorrangig berücksichtigt.
Wegen der Einzelheiten verweise ich auf die Allgemeine Ver-
fügung vom 9. September 1970 – SchlHA S. 206 – in Verbin-
dung mit der Allgemeinen Verfügung vom 30. Dezember 1971 
– SchlHA 1972 S. 22 –.
Bewerbungen werden erbeten bis zum 31. Mai 2018.
Gleichzeitig bitte ich um Mitteilung der aktuellen Privatan-
schrift.

––––––––––––––

Bekanntmachung d. Präsidentin d. Schleswig-Holsteinischen  
Landessozialgerichts v. 12. März 2018 – 5112 E (168) – 

(SchlHA 2018 S. 134) 
Ich sehe Bewerbungen entgegen für die planmäßige Be-

setzung von

1 Stelle der BesGr. A 11 SHBesG für eine Justizamtfrau oder 
einen Justizamtmann (als Geschäftsleiterin oder als Ge-
schäftsleiter) bei dem Sozialgericht Schleswig.
 
Zu den Aufgaben der Geschäftsleitung gehören die Lei-

tung und Koordinierung folgender Aufgabenbereiche: Perso-
nalangelegenheiten, Haushaltsangelegenheiten, Initiierung 
und Durchführung von Projekten zur Reorganisation von Ge-
schäftsabläufen und Aufgaben der allgemeinen Verwaltung 
sowie des Kostenwesens.

Die Bewerberin oder der Bewerber muss den anstehen-
den Strukturveränderungen in der Justiz aufgeschlossen ge-
genüberstehen und in der Lage sein, diese aktiv gestaltend 
voranzutreiben. Unverzichtbar sind ein ausgeprägtes Organi-
sationsvermögen sowie die besondere Befähigung zur Perso-
nalführung; gefordert ist ein kooperativer Führungsstil, der die 
für die neue Techniken und Organisationsformen notwendige 
Akzeptanz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schafft und 
sie zur verantwortlichen Mitgestaltung motiviert. Wünschens-
wert sind Kenntnisse und Erfahrungen auf den Gebieten der 
Personalverwaltung, des Haushaltsrechts und der Haushalts-
abwicklung sowie EDV-Kenntnisse.

Vor Ernennung und endgültiger Bestellung zur Geschäfts-
leiterin bzw. zum Geschäftsleiter ist gemäß der AV über die 
Bestellung und Aufgaben der Geschäftsleiterinnen und Ge-
schäftsleiter bei den Gerichten und Staatsanwaltschaften in 
Schleswig-Holstein – AV d. MJAE v.14. April 2015 – (SchlHA  
2015 S. 175) – eine Bestellung zur kommissarischen Ge-
schäftsleiterin bzw. zum kommissarischen Geschäftsleiter für 
zwölf bis höchstens vierundzwanzig Monate zur Erprobung 
vorgesehen. Die Erprobungszeit kann abgekürzt werden, soll 
aber eine Mindestzeit von sechs Monaten nicht unterschrei-
ten.

V. Entscheidungen
Zivilrecht und Zivilverfahren

BGB §§ 280 I; JVEG §§ 697, 839, § 23 II 1 Nr. 1; StPO §§ 94, 95

Das aufgrund einer Beschlagnahme im Strafverfahren 
entstandene öffentlich-rechtliche Verwahrungsverhält-
nis verpflichtet die Strafverfolgungsbehörden nicht, be-
schlagnahmte Gegenstände dem jeweiligen Eigentümer 
zurückzubringen. Dies gilt auch dann, wenn der Eigentü-
mer nicht Beschuldigter des Strafverfahrens ist. 

SchlHOLG, 11. Zivilsenat, Urteil vom 21. Dezember 2017 – 11 U 68/17 –, Ro.

Die Kl.in nimmt das beklagte Land auf Schadensersatz in 
Anspruch. Sie meint, dass die Ermittlungsbehörden des Lan-
des Pflichten verletzt hätten, die ihnen nach Aufhebung einer 
Beschlagnahme oblegen hätten.

Im Zuge von Ermittlungen gegen den Ehemann der Kl.in 
beschlagnahmte die Staatsanwaltschaft Aktenordner, eine 
Uhr und ein Feuerzeug aus dem Eigentum der Kl.in, die bei 
einem Lagerunternehmen und in einem Bankschließfach auf 
einer Nordseeinsel aufbewahrt worden waren. Nachdem die 
Staatsanwaltschaft die Freigabe angeordnet hatte, holte die 
Kl.in die Gegenstände in Flensburg bei der dortigen Polizeidi-
rektion ab. Zuvor hatte sie vergeblich die Staatsanwaltschaft 
zur Verbringung der Gegenstände auf die Insel aufgefordert.

Die Kl.in hat  mit der Klage die Fahrtkosten in Höhe von 
152,40 € nebst Zinsen und vorgerichtlichen Rechtsanwalts-
kosten wegen der Fahrten nach Flensburg geltend gemacht. 
Sie ist der Ansicht, das beklagte Land sei verpflichtet gewe-

sen, die Gegenstände auf die Insel zu bringen, da sie nicht 
Beschuldigte des Strafverfahrens gewesen sei. Von ihr die 
Abholung der Gegenstände in Flensburg zu verlangen, sei un-
verhältnismäßig, da die Polizei im Dienstgeschäft regelmäßig 
Gegenstände auf die Inseln transportiere.

Das Landgericht, das die Berufung zugelassen hat, hat das 
beklagte Land im Wesentlichen antragsgemäß verurteilt. Zur 
Begründung hat es ausgeführt, dass das beklagte Land Pflich-
ten aus der öffentlich-rechtlichen Verwahrung verletzt habe, 
indem es die beschlagnahmten Gegenstände der Kl.in nicht 
an ihrem Wohnort zur Verfügung stellte. Die Beschlagnahme 
einer Sache, die nicht dem Beschuldigten gehöre, sondern 
einem Dritten, greife dann in unverhältnismäßiger Weise in 
dessen Eigentumsgrundrecht ein, wenn der Dritte die Sache 
auch noch auf eigene Kosten zurückholen müsse. Für diese 
Bewertung spreche vor allem der Vergleich mit dem Fall, dass 
der Eigentümer zugleich Beschuldigter sei. Weil dem Beschul-
digten dann die Kosten, die ihm durch das Zurückholen seiner 
Sachen entstehen, nach dem Gesetz über die Entschädigung  
für Strafverfolgungsmaßnahmen (StrEG) ersetzt würden, kön-
ne jemand, der wie die Kl.in noch nicht einmal Beschuldigter 
gewesen sei, also erst recht keinen Anlass für die Beschlag-
nahme gegeben habe, nicht schlechter gestellt werden.

Gegen die Verurteilung wendet sich das beklagte Land mit 
der Berufung. Die Berufung hat Erfolg. Das Oberlandesgericht 
hat die Revision gegen das Urteil zugelassen. 


